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§ 29 T-FPO Besondere Pflichten der
Liegenschaftseigentümer

 T-FPO - Feuerpolizeiordnung 1998, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.06.2021

(1) Die Eigentümer der von einem Brand betro enen Grundstücke oder die sonst hierüber Verfügungsberechtigten

haben der Feuerwehr den Zutritt zu den Grundstücken zu gestatten, deren Inanspruchnahme zur Durchführung der

erforderlichen Lösch- und Rettungsarbeiten zu dulden und Wasservorräte, die sich in ihrem Besitz be nden oder auf

ihren Grundstücken gewonnen werden können, für Löschzwecke zur Verfügung zu stellen. Sie haben weiters die vom

Einsatzleiter zur Durchführung der Lösch- und Rettungsarbeiten und zur Vermeidung einer Brandausbreitung

angeordneten Maßnahmen, wie insbesondere die Räumung von baulichen Anlagen und die Entfernung von P anzen,

Einfriedungen oder sonstigen Anlagen, zu dulden. Be nden sich auf den betre enden Grundstücken technische

Anlagen oder Einrichtungen, so ist möglichst im Einvernehmen mit den dafür Verantwortlichen vorzugehen.

(2) Die Verp ichtungen nach Abs. 1 tre en auch die Eigentümer der nicht von einem Brand betro enen Grundstücke

oder die sonst hierüber Verfügungsberechtigten, soweit diese Grundstücke zur Durchführung von Lösch- und

Rettungsarbeiten benötigt werden.

(3) Bei der Brandbekämpfung ist unter möglichster Schonung von Sachwerten aller Art vorzugehen.
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